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Überblick

➢ Gültig ab 01.12.2021

➢ Betrifft öffentlich zugängliche (d.h. einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stehende) Telekommunikationsdienste, die einen 

Internetzugangsdienst oder einen rufnummernbasierten Sprachdienst bieten

➢ Regelungen finden Anwendung auf Verbraucher oder Endnutzer

➢ Ein Teil der Verbraucherregelungen findet auch Anwendung auf KKO (Kleinst- und Kleinunternehmen & Non Profit Organisationen)

➢ Diese Regelungen können per Verzichtserklärung ausgeschlossen werden

➢ Regelungen für Endnutzer (betreffen alle Kundengruppen und) können nicht ausgeschlossen werden

Jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 

die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können.

Ein Nutzer, der weder öffentliche 

Telekommunikationsnetze betreibt noch 

öffentlich zugängliche 

Telekommunikationsdienste erbringt

Kleinstunternehmen und kleine 

Unternehmen haben weniger als 50 

Mitarbeiter und/oder einen Jahresumsatz 

weniger als 12 Mio. €und/oder eine 

€Jahresbilanzsumme weniger als 6 Mio. 

€.

Non Profit-Organisationen (NPO) sind 

Organisationen, die nicht auf Gewinn 

ausgerichtet sind.

Endnutzer Verbraucher KKO

Vertrauliche Information
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§ 52 Absatz 1 bis 3, § 54 Absatz 1 und 4, die §§ 55, 56 Absatz 1, die §§ 58, 60, 61, 66 und 71 Absatz 2 sind 

auch auf Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen sowie Organisationen ohne 

Gewinnerzielungsabsicht anzuwenden, es sei denn, diese haben ausdrücklich dem Verzicht der 

Anwendung dieser Bestimmungen zugestimmt.

Verzichtserklärung KKO

§71 Absatz 3 TKG Novelle (2021)

§54 Absatz 1,4: Vertragszusammenfassung & vorvertragliche Information

§56 Absatz 1: 12 Monats-Verträge & MVLZ max. 24 Monate

§60: Umzug
* Für Produkte die unter die TKG-Novelle fallen

Verzichtserklärung (Formulierung ecotel) – für jeden Vertrag*

Mit Erteilung dieses Auftrags erklärt der Besteller seinen ausdrücklichen Verzicht gemäß § 71 Abs. 3 

Telekommunikationsgesetz auf die Anwendung der Bestimmungen

betreffend Kundenschutz für Verbraucher, soweit er ein Kleinstunternehmen, kleines Unternehmen oder 

gemeinnützige Organisation im Sinne des

Telekommunikationsgesetzes bzw. Handelsgesetzbuches ist.

Vertrauliche Information
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Relevante Regelungen

§54 Absatz 1 & 3

Vertragszusammenfassung & 

vorvertragliche Information

§56 Absatz 1

12 Monats-Verträge 

& MVLZ max. 24 Monate

§56 Absatz 3

Verträge nach Ablauf MVLZ mit 

Monatsfrist kündbar

§57 Absatz 3

Jährliche Information über den 

besten Tarif

§59 

Portierungsentgelte 0€

Entschädigungen (Inbetriebnahme- und 

Portierungsstörungen)

§60 

Umzug

• Regelung: VOR Vertragsschluss 

muss der Kunde (Verbraucher / 

KKO) alle vorvertraglichen 

Informationen erhalten 

(Vertragszusammenfassung, AGB, 

PL, LB…)

• Umsetzung ecotel: 

Verzichtserklärung für alle

Kunden auf Auftragsdokumenten 

(e:portal, ePP, Auftragsformulare)

• Regelung: VOR Vertragsschluss 

muss dem Kunden (Verbraucher / 

KKO) ein Vertrag mit 12 Monaten 

MVLZ angeboten werden & 

Verträge dürfen nicht mit MVLZ 

größer 24 Monate abgeschlossen 

werden

• Umsetzung ecotel: 

Verzichtserklärung für alle

Kunden auf Auftragsdokumenten 

(e:portal, ePP, Auftragsformulare)

• Regelung: Nach Ablauf MVLZ 

sind Verträge jederzeit mit einer 1-

Monats-Frist kündbar & 

Informationsplicht ggü. Kunden

• Umsetzung ecotel: Anpassung 

Vertragsunterlagen (Verträge 

verlängern sich auf unbestimmte 

Zeit & sind mit 1 Monatsfrist nach 

Ablauf MVLZ kündbar & KÜ-Frist 

innerhalb MVLZ 1 Monat (statt 

bisher 3) & Information auf 

Rechnungen

• Regelung: Kunden müssen 1x pro 

Jahr über den für Sie besten Tarif 

informiert werden

• Umsetzung ecotel: Umsetzung 

noch offen; Erfordernis besteht 

erstmalig zum 01.12.2022!

• Regelung: Keine Bepreisung von 

ausgehenden Portierungen & 

Entschädigungen bei bestimmten 

Ereignissen

• Umsetzung ecotel: Anpassung 

Preislisten

• Regelung: KÜ-Recht (1 Monats-

Frist) für Kunden (Verbraucher / 

KKO) wenn vertragliche Leistung 

nicht genauso bereitgestellt 

werden kann

• Umsetzung ecotel: Operative 

Bereiche sind informiert

Relevant für KKO & Verzicht möglich

Relevant für KKO & Verzicht zum Teil möglich

Relevant für Endnutzer & KEIN Verzicht möglich

Vertrauliche Information
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Anwendung TKG / Produkte

Öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste

• Alle Produkte, die einen öffentlichen Internetzugangsdienst oder einen rufnummernbasierten Sprachdienst bieten

• § 3 Nr. 44 TKG2021 definiert öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste als „einem unbestimmten Personenkreis zur 

Verfügung stehende Telekommunikationsdienste“

Voice

Centrex, SIP-Account, SIP-

Trunk, ISDN Emulation, 

ISDN

Internet Access

xDSL, ethernet, Mobilfunk

VPN

Mehrwertdienste

Housing / Hosting
NON-Standard

Findet Anwendung auf die Produktkategorien:

Findet keine Anwendung auf die Produktkategorien:

Vertrauliche Information
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Überblick
Regelung Findet Anwendung auf… Information zur Umsetzung

§54 1,3

Vorvertragliche 

Information

KKO

Verzichtserklärung

Verzichtserklärung mit jedem Neuvertrag, „VVL“ und Produktwechsel

§56 1

Aktives 12 Monats-

Angebot

KKO

Keine Verzichtserklärung

Hinweis zur Möglichkeit von 12-Monats-Verträgen auf allen PL & Flyern (je 

Produktkategorie gibt es mind. 1 Produkt mit 12 Monaten MVLZ)

§56 1

Max. 24 Monate 

MVLZ

KKO

Verzichtserklärung

Verzichtserklärung mit jedem Neuvertrag, „VVL“ und Produktwechsel

§56 3

Monatliche KÜ-Frist 

nach MVLZ

Endnutzer Vertragsunterlagen sind entsprechend angepasst worden

§56 3

Information 

Vertragslaufzeiten & 

KÜ-Fristen vor 

Ablauf MVLZ

Endnutzer Informationen zur Vertragslaufzeit (z.B. Vertragsstart, Kündigungsfrist etc.) werden 

bei allen Kunden ab vrs. Rechnungsstellung Januar auf jeder Rechnung 

gedruckt.

§57 3

Beratung Besttarif

Endnutzer Umsetzung noch offen. Muss spätestens am 01.12.2022 erstmalig erfolgen.

TKG-Regelungen 

werden angewendet 

auf:

Voice, Internet Access  (inkl. ethernet), Mehrwertdienste

TKG-Regelungen 

werden nicht

angewendet auf:

VPN, Housing & Hosting, NON-Standard

Vertrauliche Information
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Verzichtserklärung

§54 Absatz 1 & 3

Vertragszusammenfassung 

& vorvertragliche 

Information

§56 Absatz 1

12 Monats-Verträge 

& MVLZ max. 24 Monate

§60 

Umzug

Vertrauliche Information
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Verzichtserklärung
n

B
S

S

e
P

P
(&

 A
u

ft
ra

g
s
fo

rm
u

la
re

)

Verzicht wirkt auf die 

Regelungen:
• Vorvertragliche Information (§ 54 

1,3)

• Verträge mit MVLZ > 24 

Monaten (§56 1)

• KÜ-Recht bei Umzug (§ 60)

Vertrauliche Information
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Verzichtserklärung : Angebotserstellung vor 01.12.2021

Für alle Angebote / Verträge die vor dem 

01.12.2021 erstellt und nach dem 30.11.2021 

unterschrieben wurden, muss nachträglich die 

Verzichtserklärung (Standardvorlage dazu wurde 

bereitgestellt) zum Auftrag eingeholt werden.

Diese Regelung gilt für alle Aufträge (auch nBSS).

Sonderregelung

Vertrauliche Information
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12-Monats-Verträge

§56 Absatz 1

12 Monats-Verträge 

& MVLZ max. 24 Monate

Vertrauliche Information
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Angebot von Verträgen mit 12 Monaten MVLZ

Je Produktgruppe gibt es mindestens 1 Produkt mit 

12 Monaten Mindestvertragslaufzeit

Auf Preislisten & Flyern (jedes Produkts einer 

Produktkategorie) wird auf diese Möglichkeit hingewiesen

Vertrauliche Information
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Laufzeiten, Kündigung & Informationspflicht

§56 Absatz 3

Verträge nach Ablauf MVLZ mit Monatsfrist 

kündbar

Vertrauliche Information
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Laufzeiten & Kündigungsfristen

Mindestvertragslaufzeit: 12, 24, 36, 48 oder 60 Monate (Laufzeiten > 24 Monate durch Verzichtserklärung möglich)

Kündigungsfrist: 1 Monat zum Ende der Mindestvertragslaufzeit

Verlängerung: auf unbestimmte Zeit

Kündigung nach MVLZ: jederzeit mit Frist von einem Monat (tagesgenau)

Vertrauliche Information
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Information auf der Rechnung

Stand: 01.12.2021 I Vertragsstart: 16.05.2021 I Frühestmögliches Vertragsende: 16.05.2025 I Kündigungsfrist: 1 Monate – zum Ende der Vertragslaufzeit

Spätester Kündigungseingang vor Vertragsverlängerung: 16.04.2025

Nach dem frühestmöglichen Vertragsende ist der Vertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar

Alle Kunden (Neu- und Bestandsverträge) müssen rechtzeitig vor 

Ablauf der MVLZ über Kündigungsmöglichkeit informiert werden!

ecotel hat sich dazu entschieden Kunden jeden Monat mit der 

Rechnung (vorhandener Mechanismus der Transparenzverordnung 2017) 

über die Vertragslaufzeiten & Fristen (je Vertrag) zu informieren.

15
Vertrauliche Information
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► Für alle Produkte / Produktgruppen auf die die TKG-Novelle angewendet wird gilt, dass Verträge nach 

Ablauf der MVLZ monatlich kündbar sind

► Eine aktive »Vertragsverlängerung« ist nicht möglich

• Stattdessen kann der Alt-Vertrag beendet und ein neuer Vertrag (mit einer neuer MVLZ) abgeschlossen werden

• Dies kann nicht über eine ZV oder einen Änderungsauftrag (z.B. im ePP) erfolgen!

• Es muss ein Neuauftrag eingereicht werden

• Der neue Vertrag muss unter einer neuen Vertrags-/Auftragsnummer geführt werden

• Bestehende technische Produkte / Optionen / Leistungen werden aus dem alten Vertrag in den neuen Vertrag 

übernommen

„(Aktive) Vertragsverlängerungen“

Vertrauliche Information
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„(Aktive) Vertragsverlängerungen“

Vertrauliche Information



© ecotel communication ag 19

Zusatzvereinbarungen
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Beauftragungswege
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Neue Übersicht »Beauftragungswege«

Vertrauliche Information
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